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Die Regula Virginium 

 

Der Autor – Caesarius von Arles 

 

*    geb. um 470 in Gallien 

- mehrjähriger Aufenthalt im Kloster Lérin 

 extrem asketisches Leben 

- Bischof von Arles 

- Dokumente (in dieser Reihenfolge): Regula Monachorum, Regula Virginium, Briefe, 

Testamentum 

- erbaute das Nonnenkloster von Arles und schrieb Nonnenregel Regula Virginium 

†    542, bestattet im Nonnenkloster von Arles 

 

 

Die Empfängerin – Caesaria von Arles (die Ältere) 

 

*     unbekannt 

-  Ausbildung im Nonnenkloster von J. Cassian in Marseille 

- übernahm 513 das Nonnenkloster von Arles, welches ihr Bruder für sie errichtete 

- erste Äbtissin des Klosters, Nachfolgerin: Caesaria die Jüngere (Nichte?) 

†    524 

 

 

Frauenklöster im Frühen Mittelalter 

 

- ohne eigene Regeln, meist Zusammensetzungen aus Mönchsregel des dazugehörigen 

Mönchsklosters, Frauenregel des J. Cassian von Marseille und der Benediktinerregel 

 an jeweilige Bedürfnisse angepasst 

- Zutritt überwiegend adligen Frauen gestattet 

- unterhielten sich meist mit gemeinnütziger Arbeit (Krankenpflege, Handarbeiten etc.) 

und Eigentümern der beitretenden Frauen 

- keine Äbtissin, Kloster dem Abt eines Mönchsklosters unterstellt 

 

Das Kloster von Arles 

 

- nach Belagerung und völliger Zerstörung im Krieg 507/508 Wiederaufbau im Inneren 

der Stadtmauern von Arles 

- Neuerrichtung und Ausstattung von Kirchengütern (nach damaligen Kirchenrecht 

verboten) 

- Kloster und Regel (s.u.) wurden von Päpsten (Symmachus und Hormisdas) bestätigt 

 Exemptio: Befreiung von bischöflicher Aufsicht; dem Papst unterstellt 

 Ausnahmereglung bei Verwendung von Kirchengütern 



- Absicherung des Kloster und der Regel vor dem Eingriff Außenstehender 

(nachfolgende Bischöfe) durch Testamentum von Caesarius von Arles 

- unterhielt sich wahrscheinlich nur durch veräußerte Eigentümer der eintretenden 

Nonnen und Geschenken der Familie 

 durch Klausur (s.u.) wurde gemeinnützige Arbeit untersagt 

 

Die Regula Virginium 

 

- erste heutzutage bekannte Nonnenregel des Abendlandes 

- verfolgte Ideal der totalen Trennung des Klosters von der nichtmonastischen Welt 

 Klausur (s.u.) 

- Leitung des Klosters = Äbtissin 

 wird von seniores unterstützt 

 Verkörperung der Regula Virginium,  keine Ausnahmeregeln 

 strengster Gehorsam aller gegenüber Äbtissin verlangt 

- Klausur 

 kein Einlass ins Kloster von Außenstehenden 

 Nonnen durften Kloster nicht verlassen (alle Türen im Laufe der Zeit zugemauert) 

 Äbtissin nicht von Klausur ausgenommen 

 sehr detaillierte Vorschriften für nichtmonastische Besucher des Klosters (Priester, 

Bauarbeiter, Familienmitglieder) 

 Verbot jeglichen Kontaktes zur Außenwelt (keine gemeinnützige Arbeit, keine 

Herberge, Almosen über Provisor) 

 sehr eingeschränkter Kontakt zu Familien 

- Klosterleben von sehr strenger Hierarchie geprägt 

- wirkte als Quelle für weitere Nonnenklöster (Radegunde von Poiters), wurde aber nie 

wortgenau übernommen 
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